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Architektur, Stadtentwicklung und Immobilien, Interviews, Porträts, Kunst  
und Kultur, Wohnen und Lifestyle, Berliner Unternehmen und Start-ups, 
Gesundheit und Sport, Auto/Motor und Reisen

Berlin vis-à-vis ist ein seit 28 Jahren etabliertes Publikumsmagazin, das für eine  
breite und aufgeschlossene Leserschaft konzipiert ist. Neben Wirtschaftsentscheidern, 
Investoren, Kulturschaffenden, Reisenden und Neuberlinern ist das Magazin eine  
unverzichtbare Lektüre für alle, die sich einen Einblick in Trends, Tendenzen und Bilder  
der Hauptstadt verschaffen möchten. Die Vielfalt der Themen und die attraktive  
Aufmachung des Heftes ergeben das einzigartige Profil.

Profil



berlin-visavis.de (Stand 01.12.2022)

NEU
Print to online mit der  
Berliner Leben-App

Mit der Berliner Leben-App lassen sich Print und online mittels Bilderkennungs-
software schnell und bequem miteinander verbinden. Somit haben Sie die Mög-
lichkeit, die Werbebotschaft Ihre Print-Anzeige gleichzeitig im Web mit erwei-
terten Inhalten zu präsentieren. Mit der Berliner Leben-App können zusätzliche 
Informationen zu einzelnen Beiträgen und Werbeanzeigen bequem vom Leser abge-
rufen werden: zum Videos oder Bildstrecken anschauen, Websites besuchen, in 
Online-Shops stöbern. Mit der Berliner Leben-App können Sie bis zu zehn Fea-
tures zur direkten Onlinevernetzung Ihrer Zielgruppe bereitstellen. 
Es ist dem Inserenten freigestellt, zusätzliche digitale Inhalte eigens zur Print- 
Anzeige zu erstellen oder auf bereits vorhandene digitale Inhalte zu verweisen.  
Während der gesamten Laufzeit der Anzeige ist eine stete Aktualisierung möglich.

Wie es genau funktioniert, können Sie hier gleich ausprobieren!
Alle Beiträge und Anzeigen, die zusätzliche Informationen zum jeweiligen 
Thema bereithalten, sind mit dem Bären-Symbol* gekennzeichnet.  
Es geht ganz leicht:

 

*Berliner Leben-App 

App kostenlos auf das Smartphone oder Tablet laden.
(Über QR-Code oder im App-Store) 

App starten und den gekennzeichneten Artikel oder die Werbeanzeige 
per App scannen, um zu den bereitgestellten Web-Inhalte zu gelangen. 
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   5.000 Exemplare verteilen sich auf Golf- und Tennis-Clubs, 
Restaurants und Cafés, exklusive Autohäuser, den ausgesuchten 
Einzelhandel, Dienstleister, 4- und 5-Sterne-Hotels, Lounges, 
Events usw.

   3.600 Exemplare gehen an ausgewählte Entscheidungsträger  
in Agenturen, Banken, Immobilien- und Wirtschaftsunterneh-
men, Diplomatie und Politik. Hinzu kommen Planungs- und 
Architekturbüros, Bau- und Handwerksunternehmen, ausgesuch-
ter Einzelhandel sowie Abonnenten 

   3.300 Exemplare verteilen sich im exklusiven Lesezirkel in Arzt-
praxen, Kanzleien und Notariaten und im persönlichen Verteiler 
in den exklusivsten Wohngegenden der Stadt

   900 Exemplare erhalten  
die Mitglieder und Gäste  
des Berlin Capital Clubs 

   1.200 Exemplare gehen an  
alle Abgeordnetenbüros des  
Deutschen Bundestages und 
des Berliner Parlamentes, 
an Wirtschaftsverbände und 
Kammern

   500 Exemplare verteilen sich 
bei Verlagsaktionen und Events

Gesamt:
14.500 

Verteilung regional in Berlin/Brandenburg  
und überregional

Dieser ausgesuchte Interessentenverteiler des Magazins ist zu einem großen Teil Multiplikatorenverteiler (Hotels/Gastronomie, 
Clubs, Lounges u. a.). Daraus ergibt sich eine wesentlich höhere Anzahl an Lesern als die Zahl der gedruckten und verteilten Auflage.

Ausgesuchte Adressen in der Hauptzielgruppe von Entscheidungsträgern und Besserverdienenden werden direkt erreicht. 
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DruckunterlagenMengenrabatt pro Anzeige, je Ausgabe

Daten PDF-X3 (andere nach Absprache)

Übertragung E-Mail oder FTP (nach Absprache)

Proof farbverbindlicher Digitalproof

Druckunterlagen an media@berlin-visavis.de

  5 % ab 2 Anzeigen

10 % ab 4 Anzeigen

10 % Vorabbuchung für 4 aufeinanderfolgende Ausgaben

Technische Angaben

Drucktechnik Bogenoffsetdruck (Rasterweite 60- 80 Linien/cm)

Farbe vierfarbig Eurostandard

Druckzuwachs
im 40 % Ton = ca. 14 %,  
im 80 % Ton = ca. 8 % 
max. Flächendeckung (4c) = 320 %

Verarbeitung Klebebindung (Lumbeck)

Papier
Umschlag: 200 g/m2, chlorfrei, holzfrei, weiß, glänzend,  
Inhalt: 115 g/m2 chlorfrei, holzfrei, weiß, glänzend

Farbprofil ISOcoated v2 

Verleger/Herausgeber Jörg Schenk, js@berlin-visavis.de

Chefredaktion
Ina Hegenberger (V.i.S.d.P.), 
redaktion@berlin-visavis.de

Media media@berlin-visavis.de

Verlag
S&T scan Reproduktions GmbH 
Flottenstraße 4a, 13407 Berlin

Telefon (030) 4 14 79 10

Fax (030) 4 14 50 83

Jahrgang/Jahr 29. Jahrgang / 2023

Preise gültig ab 01.12.2022

Verlagsangaben

Termine

Ausgabe Erscheinungstermine Anzeigenschluss  |  Druckunterlagen

92 |  Frühjahr 2023 13. KW / März 2023 01. März 2023 mit Berliner Leben-Beilage

93  |  Sommer 2023 25. KW / Juni 2023 17. Mai 2023

94  |  Herbst 2023 36. KW / September 2023 10. August 2023

95  |  Winter 2023/24 49. KW / Dezember 2023 09. November 2023
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Format 1/1 Seite 2/1 Seite

Preis € 3.050,– € 4.650,–

Textumfang + 1 Bild ca. 2.500 Zeichen ca. 4.500 Zeichen

Berliner 
Leben-App

€ 300,– je Ausgabe  
(mind. 2x Schaltungen) 

€ 300,– je Ausgabe 
(1x Schaltung)

Anzeigen-/PR-Seiten      

Inklusive Satz, Layout und Repro  anfertigung (zzgl. Text-, anfallender Foto-/Fotografenkosten und 15 % Agenturprovision)

OASE MIT AUSBLICK ÜBER DIE DÄCHER DES 
GENDARMENMARKTES 

Der BERLIN CAPITAL CLUB trägt mit seinen Mitgliedern und deren Netzwerken zum gesellschaft-
lichen Leben in der Hauptstadt bei. Als Club der Entscheider mit 40 Prozent weiblichen Mitgliedern 

gehört er außerdem zu den besten Gourmet-Adressen Berlins 

BERLIN CAPITAL CLUB

www.berlincapitalclub.de | www.iacworldwide.com

An heißen Sommertagen und im hektischen Alltag fi n-
den die Mitglieder im BERLIN CAPITAL CLUB eine ent-
spannte Oase mit wundervollem Ausblick über den Gen-
darmenmarkt. 

Auf der saisonalen Angebotskarte stehen erfrischende 
Cocktails wie Gurken-Splash oder Rhabarber-Lime-Crush, 
sommerlich leichte Gerichte, süße Eiskreationen und 
die Spezialitäten der verschiedenen Gourmetwochen. 
Im August entführen die Tapas-Wochen die Gäste kuli-
narisch nach Südeuropa, gefolgt von den Oktoberfest-
Beef- und Trüffelwochen im Herbst. 

Am 16. November 2020 wird 
Formel 1-Weltmeister Signor Jarno 
Trulli zu Gast sein und den Mitglie-
dern zum Lunch die Weine seines 
Weingutes Castorani in den Abbruzzen/
Italien präsentieren – ein Highlight vor 
allem für die Weinclub-Mitglieder. Ob ge-
schäftlich oder privat, in ihrem Club fi nden 
die Mitglieder immer das perfekte Ambi-
ente, um ihre Gäste zu verwöhnen. 
Werden auch Sie Teil dieses Netzwerkes! Die 
Mitgliedschaft im BERLIN CAPITAL CLUB 
öffnet weltweit exklusiv die Türen zu 
rund 250 privaten Stadt-, Golf-, Sport- 
und Countryclubs, die den Internatio-
nal Associate Clubs (IAC), dem größten 
Clubnetzwerk der Welt, angeschlossen 
sind, so zum Beispiel dem Drivers & 
Business Club Munich (mehr dazu auf 
der folgenden Seite). 

Santé! Bei einem Glas 
Veuve Clicquot über dem 

Gendarmenmarkt

Erfrischer: Gurken Splash und 
Rhabarber Lime oder Eiskaffee an heißen Tagen
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Viele Metropolen weltweit sehen sich in einer besonderen 
Verantwortung zur Begrenzung des Klimawandels. Es geht 
um den Abbau der umweltschädlichen CO2-Emissionen. 
Hierfür werden effiziente Energie- und Klimaschutzpro-
gramme entwickelt. Bis zum Jahr 2045 soll auch Berlin kli-
maneutral werden. Dieses Ziel erfordert große Anstrengun-
gen. Die Nutzung von Solarenergie ist dabei ein wichtiger 
Baustein. Den hierfür ins Leben gerufenen „Masterplan Sol-
arcity Berlin“ steuert die Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe. Demzufolge ist gegenüber dem heuti-
gen Stand zur Planerfüllung eine 40-fache Solarleistung er-
forderlich. 19 Prozent der Berliner Dachflächen müssen hier-
für mit Solarmodulen belegt sein. Um dieses Ziel zu errei-
chen, sollen Solaranlagen mit einer Leistung von etwa 4 400 
Megawatt auf Berlins Dächer gebracht werden: auf Ein- und 
Zweifamilienhäuser, auf Gewerbegebäude, Miethäuser und 
öffentliche Gebäude. 

Solartechnik auf’s Dach – aber bitte mit Sachverstand! Dem 
Solarausbau in Berlin widmen sich nun zwei renommierte 
Dachdeckermeister, die im Februar 2022 gleichberechtigt 
das Unternehmen G+H SolarCity GmbH ins Leben gerufen 
haben: Steffen Gresitza, der Experte im Süden Berlins, Patrick 
Horn, der im Norden erfolgreich agiert und die PV-Spezialis-
tin Kerstin Ehren, die das Team durch ihre fachpartnerschaft-
liche Kooperation abrundet. „Wir wollen unser Handwerk mit 
vereinten Kräften zeitgemäß ausüben und damit helfen, Ber-
lin mittelfristig klimaneutral zu machen. Dachneubau oder 
auch Dachsanierung mit Solartechnik als energetische Er-
tüchtigung sollten idealerweise aus einer Hand kommen. Wir 
Experten kennen und beherrschen den gesamten Vorgang 
von der Planung bis zur Durchführung“, so Steffen Gresitza. 
Auch bei den Kosten könne ganz erheblich eingespart wer-
den, ergänzt Patrick Horn: „Die Errichtung von Solartechnik-
dächern gehört zu den sogenannten Erhaltungsaufwendun-

gen einer Immobilie und kann bei der nächsten Steuererklä-
rung viel Geld sparen. Wir zeigen jedem Kunden die 
Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen auf. Alles wird vorher be-
rechnet, natürlich den individuellen Verhältnissen angemes-
sen und immer lösungsorientiert. Selbstverständlich basiert 
unsere Arbeit auf einer genauen Analyse des Bestehenden, 
damit Folgeschäden garantiert vermieden werden. Dabei geht 
es nicht nur um Größe und Form des Daches, sondern auch 
um Material, Begebenheiten vor Ort, Fenster, Gauben und 
Kamine, Abstände und Maße, Befestigungen, erforderliche 
Schutzmaßnahmen und vieles mehr. Und zwar bevor die So-
laranlage auf das Dach kommt. Da sollte man wirklich auf den 
Fachmann setzen.“

Als Partner bei Photovoltaiktechnik in größeren Anlagen 
konnte das junge Unternehmen eine Kooperation mit der Ga-
sag Berlin, dem Versorger für Ökostrom und Ökogas, errei-
chen. Potenzielle Kunden kommen aus der Industrie, der 
Wohnungswirtschaft und der Öffentlichen Hand.

Edith Döhring

Steffen Gresitza, Dachdeckermeister und Fachleiter für Dach-,  
Wand- und Abdichtungstechnik, Vorstand der GresiDach-Service AG,  
Freier Sachverständiger für Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten,  
Bezirksmeister von Tempelhof/Schöneberg der Landesinnung des  
Dachdeckerhandwerks Berlin
Patrick Horn, Geschäftsführer der H. Plötz Dachdeckermeister GmbH, 
Dachdeckermeister, Technischer Fachwirt, Gebäudeenergieberater,  
Bausachverständiger mit internationalen Projekten u.a. in:  
Kambodscha, Türkei, Niger und Myanmar
Kerstin Ehren, Dipl.-Ing. für Umwelt- und Verfahrenstechnik, seit 15  
Jahren selbstständig im Bereich Beratung, Planung und Installation  
von PV-Anlagen, Speicheranlagen und KfZ-Ladeinfrastruktur

G + H SolarCity GmbH, Berlin, Räuschstraße 57a, 13509 Berlin
www.solarcity.gmbh

Solartechnik auf dem Dach reduziert CO2-Emissionen

Patrick Horn, Kerstin Ehren  
und Steffen Gresitza
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DACHBEWUSSTSEIN 
FÜR DIE SOLARWENDE

Deutschland setzt für die Zukunft auf erneuerbare Energien. Vor diesem Hintergrund wird mit  

Beginn 2023 zur Erreichung der Klimaschutzziele des Landes Berlin eine Solarverpflichtung  

gesetzlich vorgeschrieben. Ziel des Gesetzes ist es, die Solarpotenziale auf Berlins Dächern  

nutzbar zu machen. Der kontinuierliche Ausbau von Photovoltaikanlagen trägt nicht nur zur  

Erreichung der Klimaneutralität bei, sondern schafft auch neue Perspektiven für Wachstum  

und Innovation in der Hauptstadt. Um die Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie  

wirksam zu erschließen, ist der Bau von Photovoltaikanlagen an und auf nichtöffentlichen  

Gebäuden im Land Berlin ebenso erforderlich wie für Privatinvestoren bei der Errichtung eines  

Gebäudes oder bei wesentlichen Dachumbauten wie im Zuge einer Dachsanierung. Zwei füh- 

rende Berliner Dachdecker-Unternehmen haben sich mit einer PV-Spezialistin zusammenge- 

schlossen und ihre Kompetenzen gebündelt – mit der Gründung der G+H SolarCity GmbH
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Weißensee | Berliner Allee 270 | 13088 Berlin | Tel.: (030) 962 41 – 0 | Fax: (030) 925 12 20 | atala@atala.de | www.fl iesen.de
Lietzenburger Straße 44–46 | 10789 Berlin | Tel.: (030) 2 12 85 – 0 | Fax: (030) 2 11 93 20 | city@atala.de

Weitere Filialen in Neukölln, Spandau und Luckenwalde

AU F  KO N T R A S T E  S E T Z E N             
Ein kleines Bad kann zum echten Blickfang werden, wenn 
Wände und Boden mit einer kontrastreichen Optik gestalte-
risch in Szene gesetzt werden. 
Eine ausgeklügelte Komposition aus Mustern, Farben und 
Materialien erzeugt ein harmonisches Raumbild, das auf 
spielerische Weise für Individualität und Kreativität steht. 
Es gibt zahlreiche Lösungen, ob mit Naturstein oder Kera-

mik, und vielfältige Ausführungen, ob mit Streifen, Flächen 
oder Kreisen. Funktionalen Räumen wie dem Badezimmer 
müssen keine Grenzen mehr gesetzt werden. Das Angebot 
auf dem Fliesen- und Einrichtungsmarkt ist unerschöpfl ich. 

Lassen Sie sich inspirieren, lassen Sie sich beraten!

Auch funktionale Räume wie das Badezimmer vertragen ein Gestaltungsspiel 

ANZEIGE
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Satzspiegel: 1/1, 2-spaltig, Abstand 7 mm; 
Ränder: Oben 35 mm, Unten 26 mm; links und rechts 20 mm
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Anzeigenformate und -preise 

Format 2 x 1/2 Seite quer**

Maße (B × H) 420 × 148 mm*

Satzspiegel (B × H) 390 × 121 mm

Preis € 3.050,–

Format 1/1 Seite 

Maße (B × H) 210 × 297 mm*

Satzspiegel (B × H) 170 × 236 mm

Preis € 2.950

Format 2/3 Seite hoch

Maße (B × H) 131 × 297 mm*

Satzspiegel (B × H) 111 × 236 mm

Preis € 2.350,–

Format 1/3 Seite hoch

Maße (B × H) 72 × 297 mm*

Satzspiegel (B × H) 52 × 236 mm

Preis € 1.400,–

*Seiten im Anschnitt zzgl. 5 mm Beschnitt.
** Doppelseiten benötigen über den Bund in der Mitte 4 mm  

Motiv-Überlappung.

Format 1/2 Seite quer 

Maße (B × H) 210 × 148 mm*

Satzspiegel (B × H) 170 × 121 mm

Preis € 1.700,–

Format 1/6 Seite hoch

Maße (B × H) 72 × 147 mm*

Satzspiegel (B × H) 52 × 121 mm

Preis € 950,–

Format 1/9 Seite hoch

Maße (B × H) 72 × 74 mm*

Satzspiegel (B × H) 52 × 60 mm

Preis € 650,–

Berliner Leben-App

Ab einer halbseitigen Anzeige im Innenteil mit  
einer 2-fachen Folgeschaltung, je Ausgabe € 300,–

Bei Buchung einer Umschlagseite ist die  
Berliner Leben-App im Preis inklusive.

Format 2/1 Seite (Doppelseite)**

Maße (B × H) 420 × 297 mm*

Satzspiegel (B × H) 390 × 236 mm

Preis Innenteil: € 3.900,–

U2 + S3: € 5.100,–

Format Umschlagseiten

Maße (B × H) 210 × 297 mm*

Satzspiegel (B × H) 170 × 236 mm

Preis U4: € 4.950,–

U3: € 3.950,–

AZ ganzseitig

AZ Satzspiegel

Anzeigengestaltung: 

€ 130,– pro Stunde
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Format Content Ad

Maße (B × H) 300 × 250 px

TKP-Preis € 50,–

Anzeigenformate und -preise – Website (www.berlin-visavis.de)

Page Impressions im Quartal: 156.000

Format Wallpaper

Maße (B × H)
Kombination aus  
Skyscraper  
und Super Banner

TKP-Preis € 50,–

Format Skyscraper

Maße (B × H) 160 × 600 px

TKP-Preis € 30,–

Format Super Banner

Maße (B × H) 800 × 90 px

TKP-Preis € 30,–
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Sonderdrucke                                                                           

Format Sonderdruck 2-seitig

Maße (B × H) 210 × 297* mm

Auflage 2.000 Exemplare

Preis ab ca. € 0,85 / Stk.
Die historischen Berliner Markthal-
len sind durchnumeriert, vierzehn 
gab es an der Zahl. In fünf von ihnen 
kann man auch heute noch einkau-
fen. In der Gründerzeit gebaut, äh-
neln sich alle Gebäude optisch ein 
wenig. Mit ihren gemauerten Back-
stein-Fassaden, mit gelben oder 
roten Schmuckelementen verziert 
und einem großen Eingangsportal. 
An diese Berliner Tradition wollten 
die Initiatoren bewusst anknüpfen, 
als sie ihr Projekt schlicht „Markt-
halle IX“ nannten. 

Immer Freitag und Samstag ist jetzt 
wieder Markt in der Halle. Es gibt fri-
sches Gemüse, Butter, Käse und 
Wein. Viele Händler kommen aus 
dem Kiez oder aus dem nahen Bran-
denburg. „Regionalität und Interna-
tionalität müssen keine Widersprü-
che sein, beides ist in Kreuzberg ja 
vereint“, sagt Nikolaus Driessen von 
der Markthalle IX GmbH.
So sind hier Teltower Rübchen zu fi n-
den, genauso wie Ziegenkäse aus 
Ogrosen, Büffelfl eisch aus Werneu-
chen, aber auch griechischer Wein, 

türkische Gözleme und italienisches 
Pesto. 

Dass es die Halle so wieder gibt, ist 
vor allem den Anwohnern zu verdan-
ken. Denn statt eines wirklichen 
Marktes waren dort drei Discounter 
eingezogen. Die Berliner Großmarkt 
GmbH plante schließlich 2009 den 
Verkauf an einen Investor. Doch die 
Anwohner wehrten sich. Sie wollten 
Marktstände, so wie es früher einst 
gewesen war. Eine Zeit, an die sich 
viele noch gut erinnern konnten.

EIN ORT, WO
MAN SICH TRIFFT
Lebensmittel- statt Discounterkultur. Immer freitags und samstags in der Markthalle IX 

Das Magazin für Stadt|Entwicklung
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Fotos: © Markthalle IX

Information
Markthalle IX in Berlin-Kreuzberg,
Eisenbahnstraße 42/43, Pückler-
straße 34, 10997 Berlin
geöffnet Freitag von 12 bis 19 Uhr
und Samstag von 9 bis 16 Uhr

nicht an den Meistbietenden verstei-
gert wurde, sondern dass das Kon-
zept mitentscheidet“, erinnert sich 
Nikolaus Driessen. Der 34-jährige 
Die historischen Berliner Markthal-
len sind durchnumeriert, vierzehn 
gab es an der Zahl. In fünf von ihnen 
kann man auch heute noch einkau-
fen. In der Gründerzeit gebaut, äh-
neln sich alle Gebäude optisch ein 
wenig. Mit ihren gemauerten Back-
stein-Fassaden, mit gelben oder 
roten Schmuckelementen verziert 
und einem großen Eingangsportal. 
An diese Berliner Tradition wollten 
die Initiatoren bewusst anknüpfen, 
als sie ihr Projekt schlicht „Markt-
halle IX“ nannten. 
Immer Freitag und Samstag ist jetzt 
wieder Markt in der Halle. Es gibt fri-
sches Gemüse, Butter, Käse und 
Wein. Viele Händler kommen aus 
dem Kiez oder aus dem nahen Bran-
denburg. „Regionalität und Interna-
tionalität müssen keine Widersprü-

che sein, beides ist in Kreuzberg ja 
vereint“, sagt Nikolaus Driessen von 
der Markthalle IX GmbH.
So sind hier Teltower Rübchen zu 
fi nden, genauso wie Ziegenkäse aus 
Ogrosen, Büffelfl eisch aus Werneu-
chen, aber auch griechischer Wein, 
türkische Gözleme und italienisches 
Pesto. 

Dass es die Halle so wieder gibt, ist 
vor allem den Anwohnern zu verdan-
ken. Denn statt eines wirklichen 
Marktes waren dort drei Discounter 
eingezogen. Die Berliner Großmarkt 
GmbH plante schließlich 2009 den 
Verkauf an einen Investor. Doch die 
Anwohner wehrten sich. Sie wollten 

Format Sonderdruck 4-seitig

Maße (B × H) 420 × 297 mm*

Auflage 2.000 Exemplare

Preis ab ca. € 1,25 / Stk.

* 210 × 297 mm geschlossen

1 2

| STADT

Berlin Adlershof – ist das nicht der Standort mit den vielen 
Technologie- und Medienunternehmen? Stimmt, aber die zu-
kunftsorientierte Adresse im Berliner Südosten ist weit mehr als 
das. Rund 15 000 Menschen arbeiten hier in fast 1 000 Unter-
nehmen und Forschungs- und Universitätseinrichtungen. Dazu 
kommen 8 500 Studierende. Und wo gearbeitet, geforscht und 

gelernt wird, findet auch alltägliches Leben und Wohnen statt. 
Denn eine Stadt ohne Wohnungen ist keine echte Stadt. Aus die-
sem Grund zielte die Konzeption für den Standort von Beginn auf 
eine Nutzungsmischung, die das urbane Wohnen einschließt. 
Zwischen Groß-Berliner Damm und Karl-Ziegler-Straße entsteht 
nun auf 14 Hektar Fläche das Projekt „Wohnen am Campus“. 

Die zwei sich drehenden Kopf-Plastiken auf fünf Meter hohen Stelen sind markanter Blickpunkt auf dem Forumsplatz, einem urbanen Zentrum in Adlershof 

Hightech-Standort mit Kiezcharakter

| STADT

Berlin Adlershof

Foto: Adlershof Projekt GmbH/Tina Merkau
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| STADT

Berlin Adlershof – ist das nicht der Standort mit den vielen 
Technologie- und Medienunternehmen? Stimmt, aber die zu-
kunftsorientierte Adresse im Berliner Südosten ist weit mehr als 
das. Rund 15 000 Menschen arbeiten hier in fast 1 000 Unter-
nehmen und Forschungs- und Universitätseinrichtungen. Dazu 
kommen 8 500 Studierende. Und wo gearbeitet, geforscht und 

gelernt wird, findet auch alltägliches Leben und Wohnen statt. 
Denn eine Stadt ohne Wohnungen ist keine echte Stadt. Aus die-
sem Grund zielte die Konzeption für den Standort von Beginn auf 
eine Nutzungsmischung, die das urbane Wohnen einschließt. 
Zwischen Groß-Berliner Damm und Karl-Ziegler-Straße entsteht 
nun auf 14 Hektar Fläche das Projekt „Wohnen am Campus“. 

Die zwei sich drehenden Kopf-Plastiken auf fünf Meter hohen Stelen sind markanter Blickpunkt auf dem Forumsplatz, einem urbanen Zentrum in Adlershof 

Hightech-Standort mit Kiezcharakter

| STADT

Berlin Adlershof

Foto: Adlershof Projekt GmbH/Tina Merkau
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Lückenschluss
am Leipziger Platz
Urbanes Leben in Adlershof 
Entspannen in Brandenburgs Thermen
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Beihefter 8-seitiger Altarfalz

808 × 297 mm offen

404 × 297 mm geschlossen

Preis auf Anfrage

Beileger

max. 200 × 290 mm geschlossen

Preis auf Anfrage

197 mm + 207 mm + 207 mm + 197 mm

*Seiten im Anschnitt zzgl. 5 mm Beschnitt

 Beihefter und Beileger



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften
1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden allgemei-

nen Geschäfts be  din gun  gen ist der Vertrag über die 
Veröffentlichung zum Zwecke der Werbung einer oder 
mehrerer Anzeigen/PR-Seiten eines Werbetreibenden in 
einer Druckschrift.

 2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb von 12 
Monaten nach Ge schäfts  abschluss abzuwickeln.

 3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber befugt, innerhalb der 
in Nr. 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genann-
te Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

 4. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, 
bestimmten Aus    ga ben oder an bestimmten Plätzen der 
Druckschrift wird keine Gewähr geleistet.

 5. Mündliche Vereinbarungen, Bedingungen und Fristen 
werden nur dann Ver  tragsbestandteil, wenn sie vom Verlag 
schriftlich bestätigt worden sind.

 6. Wird aus Umständen, die der Verlag nicht zu vertreten 
hat, ein Auftrag nicht erfüllt, so hat der Auftraggeber 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechts  pflichten den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zu erstatten.  Die Rückerstattung entfällt, wenn der 
Auftraggeber im Falle von Preis erhöhungen, statt ein ihm 
vorgehaltenes oder eingeräumtes Rücktrittsrecht auszu-
üben, den Vertrag zu den neuen Preisen bis zur Erreichung 
des ursprünglich vereinbarten Auftragswertes fortsetzt.

 7. Das Rücktrittsrecht endet zum jeweiligen Anzeigen-
annahmeschluss.

 8. Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab Inkrafttreten 
auch für laufende Aufträge.

 9. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge 
– auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
– wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nach einheitlichen Grundsätzen des Verlages abzu-
lehnen. Dies gilt auch für Aufträge, die über Agenturen 
oder Vertreter aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind 
für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage 

und deren Billigung bindend.

 10. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser 
den Eindruck eines Bestandteils des Magazines erwecken 
oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenom-
men.

11. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.

12. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung 
nicht als Anzeige erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort „PR und/oder Anzeige“ kenntlich 
gemacht.

13. Anzeigen oder PR-Seiten, die sich in Bild, Text oder 
Aufmachung auf das Verlagsobjekt beziehen oder nicht 
dem Stil des Magazines entsprechen, können vom Verlag 
ohne weitere Stellungnahme abgelehnt werden.

14. Für die pünktliche Lieferung der einwandfreien 
Druckunterlagen von Anzeigen und Anzeigentexten oder 
Beilagen ist der Auftraggeber allein verantwortlich. Wenn 
erkennbar beschädigte oder erkennbar ungeeignete 
Druckunterlagen den Verlag erreichen, fordert dieser 
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die 
drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige, 
bei Zugrundelegung der Toleranzen beim standardisierten 
Offsetdruck. Voraussetzung hierfür ist, dass die angeliefer-
ten Druckfilme dem 4 fbg.-Eurostandard für Offsetdruck 
mit Berücksichtigung der technischen Vorgaben des 
Verlages entsprechen.

15. Bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder unvollständigem Abdruck der Anzeige hat der 
Auftraggeber Anspruch auf Zahlungs min de rung oder eine 
Ersatzanzeige in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
An zeige innerhalb der garantierten verbreiteten Auflage 
beeinträchtigt wur de. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gesetzte angemessene Nachfrist verstreichen oder ist 
die Ersatzanzeige erneut fehlerhaft, so hat der Auf-
trag  geber ein Rücktrittsrecht. Schadensersatzansprüche 
wegen Ver schulden bei Ver tragsabschluss, positiver 
Vertragsverletzung und/oder uner laubter Hand lung sind 

ausgeschlossen, es sei denn, den Organen oder Er-
fül lungs gehilfen des Verlages falle Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last. Schadensersatzansprüche wegen 
Unkenntlichkeit oder Verzug sind nicht ausgeschlossen, 
soweit die Unmöglichkeit oder der Verzug von Organen 
oder Erfüllungsgehilfen des Verlages zu vertreten sind. Die 
Haf tung des Verlages ist in diesen Fällen auf den Ersatz 
des vorherseh baren Schadens, höchstens jedoch auf das 
für die Anzeige zu entrichtende Entgelt beschränkt, soweit 
eine Haftung nicht aufgrund der Geschäfts bedingungen 
ausgeschlossen wurde. Beanstandungen können nur in-
nerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der 
Anzeige geltend gemacht werden.

16. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung 
des Verlages auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung 
von Schadensersatz. Insbesondere wird auch kein 
Schadensersatz für nicht veröffentlichte oder nicht 
rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen geleistet. Bei 
Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt, 
z. B. Streik, Beschlagnahme und dergleichen hat der 
Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten 
Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80 Prozent der zugesi-
cherten Druckauflage erfüllt sind. Geringere Leistungen 
werden nach dem Tausender Seitenpreis der in der 
Preisliste genannten Garantieauflage berechnet.

17. Reklamationen beim Mehrfach-Auftrag müssen bis zum 
Anzeigenschluss der auf die beanstandete Ausgabe fol-
genden Ausgabe geltend gemacht werden. Bei einer 
Einzelanzeige innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungs-
erhalt.

18. Aus einer Auftragsminderung kann nur dann ein 
Anspruch auf Preis min de rung hergeleitet werden, wenn 
im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige 
beginnenden Insertionsjahres, die in der Preisliste oder 
auf andere Weise zugesicherte Auflage oder – wenn eine 
Auflage nicht zugesichert ist – die durchschnittliche 
verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres um 
20 v. H. unterschritten wird. Darüber hinaus sind etwaige 
Preis min de rungs- und Schadensersatzansprüche ausge-
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schlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem 
Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben 
hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag 
zurücktreten konnte.

19. Nicht termingerechte Lieferung von Druckunterlagen oder 
Vorlagen, die einer qualitativen Verbesserung bedürfen, 
und der Wunsch nach einer von der Vor lage abweichenden 
Druckwiedergabe können Auswirkungen auf Platzierung 
und Druckqualität verursachen und schließen spätere 
Re kla ma tionen aus. Der Verlag muss sich die Berechnung 
entstehender Mehrkosten vorbehalten.

20. Probeabzüge werden nur von in Auftrag gegebenen 
Reproarbeiten erstellt und dem Auftraggeber zur 
Imprimatur vorgelegt. Der Auftraggeber trägt die 
Verant wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig 
übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt 
die Genehmigung zum Druck als erteilt.

21. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so 
wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

22. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbar-
ter Ausführungen und für Lieferung bestellter Druckstöcke, 
Matern und Zeichnungen hat der Auftraggeber zu bezah-
len.

23. Sollen Vorlagen oder irgendwelche andere in den 
Geschäftsbereich des Auf  trag nehmers eingebrachte 
Gegenstände versichert werden, hat der Auf trag geber die 
Versicherung selbst zu besorgen. Wertvolle Unterlagen 
sendet der Verlag unter Haftungsausschluss zurück, ohne 
dazu verpflichtet zu sein.

24. Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und 
Änderungen übernimmt der Verlag keine Haftung für die 
Richtigkeit der Wiedergabe.

25. Anzeigen mit Gutscheinen bedürfen der rechtzeitigen, 
schriftlichen Vorab information an den Verlag und dessen 
schriftlicher Bestätigung. Jedoch muss der Verlag sich vor-
behalten, in Ausnahmefällen Anzeigen mit Gut scheinen 
auch Rücken an Rücken zu platzieren.

26. Sind angelieferte Druckunterlagen mit nicht sofort er-

kennbaren Mängeln behaftet, so hat der Werbetreibende 
bei ungenügender Druckwiedergabe keine Ansprüche. 
Etwaige dadurch entstehende Fertigungs- und Folge-
kosten für den Verleger werden dem Auftraggeber in 
Rechnung gestellt.

27. Die Pflicht der Aufbewahrung von Druckunterlagen endet 
einen Monat nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, 
sofern nicht schriftlich eine andere Verein barung getroffen 
worden ist.

28. Die Urheberrechte an den vom Verlag gegen 
Entwurfskostenbeteiligung erstellten Anzeigen entwürfen 
und Texten, Signets und dergleichen bleiben beim Verlag. 
Die Anzeigenentwürfe und Texte, Signets und dergleichen 
dürfen nur für die Insertion im Berlin vis-à-vis Magazin 
verwendet werden. Bei Zuwider handlungen werden die 
üblichen und angemessenen Kosten für einen grafischen 
Entwurf (Texte) in Rechnung gestellt.

29. Der Auftraggeber haftet dem Verlag für Schäden, die die-
sem durch An sprüche Dritter aufgrund presserechtlicher 
oder sonstiger gesetzlicher oder sonstiger Vorschriften 
(z. B. Abdruck einer Gegendarstellung) entstehen.

30. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersicht-
lichen Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall 
eine kürzere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart 
ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach 
der Preisliste gewährt.

31. Zu Beginn einer neuen Geschäftsverbindung behält der 
Verlag sich vor, Voraus zahlung bis zum Anzeigenschluss 
zu verlangen.

32. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in 
Höhe von mindestens 3 Prozent über dem jeweils gül-
tigen Diskontsatz der Deutschen Bundes bank sowie 
die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zahlungs verzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlungen verlangen. Bei 
Konkursen oder Zwangs versteigerungen entfällt jegli-
cher Nach lass. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit 
eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich verein-

bartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages 
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen, ohne dass hieraus dem Auftrag geber 
irgendwelche Ansprüche gegen den Verlag erwachsen.

33. Bei Zahlungsverzug ist der Verlag berechtigt, ohne 
Nachfristsetzung vom Ver trag zurückzutreten.

34. Befindet sich der Auftraggeber im Zahlungsverzug, 
kann der fällige Betrag vom Inkassodienst eingezogen 
werden. Ab Zahlungsverzug gehen Mahnschreiben und 
Inkassokosten zu Lasten des Auftraggebers. Als verein-
bart gilt: 1. Mahn schreiben Euro 5,–; 2. Mahnschreiben 
Euro 10,–. Bei weiterem Verzug wird der Mahnbescheid 
eingeleitet.

35. Werbeagentur und Werbungsmittler sind verpflichtet, sich 
mit ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen an die 
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte 
Mittlervergütung darf an die Auftraggeber weder ganz 
noch teilweise weitergegeben werden.

36. Zuständig ist als Gerichtsstand das Amtsgericht bzw. 
das Landgericht Berlin, entscheidend nach den jeweils 
gültigen Vorschriften.

37. Sollten einzelne Punkte dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Punkte nicht berührt. Das 
Vertrags verhältnis als solches bleibt davon unbetroffen 
bestehen.
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